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Ombudspersonen
in Einrichtungen und 

WohnformenderPflegeund

der Eingliederungshilfe

OmbudSpErSOnEnOmbudSpErSOnEn

Sie benötigen weitere Informationen 
zum Thema Ombudspersonen?Vorteile und Wirkung

bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz des Landes brandenburg 
referat 23 
Seniorenpolitik und Heimrecht

postfach 60 11 63  
14411 potsdam  
T. 0331 866 5238  
E. poststelle@msgiv.brandenburg.de 

Städte- und Gemeindebund brandenburg e.V. 
Stephensonstraße 4 

14482 potsdam  
T. 0331 743 510  
E. mail@stgb-brandenburg.de
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Ombudspersonen in Einrichtungen 

• agieren als neutrale Vermittlung zwischen
bewohnerschaft, Angehörigen und den
Einrichtungen,

• helfenKonfiktezuvermeidenoderzuklären,

• können Vorschläge für die Gestaltung des
Tages und das gemeinschaftliche Leben in der
Einrichtung machen,

• haben positive Effekte für die Außendarstellung
der Einrichtungen als offene, transparente und
bewohnerorientierte Häuser.

Ombudspersonen in Kommunen 

• stärken die lokale daseinsvorsorge und leisten
einen wichtigen beitrag zur Einbindung der
Einrichtung in die örtliche Gemeinschaft,

• ergänzen die bürgerschaftlichen und
ehrenamtlichen Aktivitäten in der Kommune,

• fördern beteiligung und Teilhabe.

die benennung von Ombudspersonen erfolgt durch 
die kreisfreie Stadt, die amtsfreie Gemeinde oder 
das Amt. berücksichtigt werden dabei ehrenamtlich 
engagierte personen und Organisationen, insbe-
sondere Senioren- und behindertenbeiräte, sowie 
Vorschläge des bewohnerschaftsrates. Häufg ha-
ben spätere Ombudspersonen bereits persönlichen 
Kontakt zu der Einrichtung.
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Ombudspersonen ...

… sind unabhängige, ehrenamtlich tätige perso-
nen, die sich für die Teilhabe von bewohnerinnen 
und bewohnern von Einrichtungen und Wohn-
formen im Gemeinwesen einsetzen.

die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit sind 
im Brandenburger Pflege- und Betreuungswohn-
gesetz (bbgpbWoG) geregelt. Ombudspersonen 
üben keine Kontrollfunktion aus, sondern ihre Auf-
gaben sind: 

• die beteiligung der bewohnerinnen und be-
wohner von Einrichtungen am gesell schaftlichen 
Leben in der Gemeinde zu fördern, 

• den bewohnerschaftsrat bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben zu unterstützen.

Ihr Wirkungsfeld umfasst zudem 

• das miteinander zwischen dem Stadtteil, der Ge-
meindeundderEinrichtungzupflegen,auchun-
ter Hinzuziehung weiterer unterstützerinnen und 
unterstützer, z.b. von Vereinen, 

• den vertrauensvollen Kontakt zwischen Einrich-
tung und Gemeinde-, Stadt- oder Amtsverwal-
tung zu halten, 

• Wünsche, Ideen und Anregungen aufzugreifen, 
weiterzuleiten und zu vermitteln.

 
 

  
 

 

 

 

EInrICHTunGEn
Einrichtungsleiter/in

KOmmunE  
bürgermeister/in,  

Ortsbeirat, Seniorenbeirat

VErWALTunG 
Sozialamt, 

Seniorenbeauftragte

LOKALE 
unTErnEHmEn

AndErE InSTITuTIOnEn 
bildungs- und Kultur-
einrichtung, Kirche, 

Sportverein etc.

bEWOHnEr/InnEn, 
AnGEHÖrIGE

LOKALE InITIATIVEn, 
bÜrGErSCHAFTLICHES 

EnGAGEmEnT ETC.

ÖFFEnTLICHKEIT, 
LOKALE mEdIEn

OmbudSpErSOnEn
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SOrGEn  
FÜr TEILHAbE

VErmITTELn 

bAuEn brÜCKEn In 
dAS GEmEInWESEn

AKTIVITÄTEn 
OrGAnISIErEn 

Ombudspersonen können die Interessen und Anre-
gungen von bewohnerinnen und bewohnern in Ein-
richtungen aufnehmen, indem sie beispielsweise 

• ihre Teilnahme an Aktivitäten, wie zum beispiel 
bei Veranstaltungen in der Gemeinde, erleichtern, 

• Ausfüge und Veranstaltungen für die bewohnerin-
nen und bewohner organisieren, 

• Kontakte zu anderen Einrichtungen knüpfen, zum 
beispiel zu Schulen, Kitas, Kirchengemeinden 
oder Kultureinrichtungen, 

• die Teilhabe bei der planung von Verkehrswegen 
oder der Veränderung von Leistungen der Stadt-
verwaltung ermöglichen, 

• über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde in-
formieren und sich bei der Gestaltung eines „sor-
genden“ kommunalen umfeldes einbringen, 

• die Öffnung der Einrichtung in das Gemeinwesen 
fördern.




